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Sie benötigen orthopädische Einlagen?
So einfach geht‘s bei BAAK!
Hinweis: Jede Veränderung am Sicherheits-
schuh, auch der Austausch oder das Verändern 
eines Fußbettes, führt zum Verlust der Zerti-
fizierung nach EN ISO 20345, dem Nachweis 
Ihres Schutzes!
Ausnahme:
Sonderregelungen für orthopädische Einla-
gen nach DGUV-Regel 112-191:
Orthopädische Einlagen, die als Rohling mit 
dem Sicherheitsschuh zusammen zertifiziert 
wurden, dürfen verwendet werden.

 Garantie: 
 Ihr BAAK Sicherheitsschuh 
 ist individuell angepasst 
 und trotzdem zertifiziert!
 www.baak.de
 

Fußgerechte Sicherheit  



Ihr Weg zur orthopädischen Einlegesohle:
1.  Gehen Sie mit Ihrem BAAK Sicherheitsschuh,  
 diesem Infotipp und Ihrem Rezept zum  
 orthopädischen Schuhmacher Ihrer Wahl.
2.  Jeder orthopädische Schuhmacher darf  
 ausschließlich Einlagenrohlinge verwenden,  
 die für Ihren BAAK Sicherheitsschuh zertifi- 
 ziert wurden. 
3. Eine Übersicht, welche Baak-Modelle mit  
 welchen orthopädischen Einlagen zertifiziert  
 sind, finden Sie mit Bezugsadresse auf der  
 Baak-Homepage: www.baak.de
4. Der orthopädische Schuhmacher ordert  
 die Einlagenrohlinge bei der angegebenen  
 Bezugsadresse und passt die zertifizierten  
 Einlagenrohlinge Ihren individuellen 
 Bedürfnissen an.
5. Das Standard-Fußbett wird anschließend  
 durch Ihre neue orthopädische Einlegesohle
 ersetzt.
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